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sowie betonend, dass die Bestandfähigkeit und Wirksam-
keit der Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Ab-
rüstungsübereinkünfte und anderer vereinbarter Verpflich-
tungen nur dann gewährleistet ist, wenn diese Übereinkünfte
vollständig eingehalten und durchgesetzt werden,

besorgt darüber, dass einige Staaten ihre jeweiligen Ver-
pflichtungen nicht einhalten,

feststellend, dass Verifikation, Einhaltung und eine im
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Regierungschefs der nichtgebundenen Länder131 für Maßnah-
men zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungs-
waffen durch Terroristen zum Ausdruck gebracht wurde,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Gruppe der
Acht, die Europäische Union, das Regionalforum des Ver-
bands Südostasiatischer Nationen und andere bei ihren Bera-
tungen den von dem wahrscheinlichen Erwerb von Massen-
vernichtungswaffen durch Terroristen ausgehenden Gefahren
sowie der Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zu
dessen Bekämpfung Rechnung getragen haben,

ferner Kenntnis nehmend von der Globalen Initiative zur
Bekämpfung des Nuklearterrorismus, die von der Russischen
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika ge-
meinsam eingeleitet wurde, 

anerkennend, dass der Beirat für Abrüstungsfragen den
Terrorismus und Massenvernichtungswaffen betreffende Fra-
gen geprüft hat132, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
die von der Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation auf ihrer zweiundfünfzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurden133, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Ergebnis des Weltgip-
fels 2005, das auf der Plenartagung auf hoher Ebene der sech-
zigsten Tagung der Generalversammlung am 16. September
2005 verabschiedet wurde134, und der Verabschiedung der
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus am 8. September 2006135, 

ferner Kenntnis nehmend von dem gemäß den Ziffern 3
und 5 der Resolution 62/33 vorgelegten Bericht des General-
sekretärs136, 

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Be-
drohung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen
und durch internationale Zusammenarbeit anzugehen,

betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren
und zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung des
Terrorismus beizutragen,

1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre
Trägersysteme erwerben;

2. appelliert an alle Mitgliedstaaten, den baldigen Bei-
tritt zu dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämp-

fung nuklearterroristischer Handlungen129 und seine rasche
Ratifikation zu erwägen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in-
nerstaatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu
verstärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und
Technologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu
erwerben;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und
mit den zuständigen regionalen und internationalen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen nationa-
len Kapazitäten zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Maßnahmen zusammenzustellen, die von internationalen Or-
ganisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zusam-
menhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bereits ergriffen
wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weiteren
zweckdienlichen Maßnahmen, einschließlich innerstaatlicher
Maßnahmen, zur Abwehr der weltweiten Bedrohung einzu-
holen, die vom Erwerb von Massenvernichtungswaffen durch
Terroristen ausgeht, und der Generalversammlung diesen Be-
richt auf ihrer vierundsechzigsten Tagung vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.


